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Mitglieder-Info Nr. 46/2013 
 

„Perspektive Inklusion“ 

Positionspapier zur UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Hauptausschuss der BAGüS hat im November das als Anlage beigefügte Positionspapier zur 
UN-BRK verabschiedet. 

Die UN-BRK prägt den Begriff der Inklusion. Darunter ist zu verstehen, dass die Lebensverhältnis-
se so ausgestaltet sind, dass alle Menschen ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. Dies steht in einem Spannungsverhältnis zum bestehenden Recht, das spezielle Regelun-
gen z. B. für behinderte und pflegebedürftige Menschen geschaffen hat.  

Auf Basis dieses Gundverständnisses sind die in der Vergangenheit vorgelegten Reformvorschläge 
der BAGüS zur Weiterentwicklung des Sozialrechts der Eingliederungshilfe, der Pflegeversicherung 
und des SGB IX überprüft worden.  

Mit dem jetzt vorliegenden Papier werden zu den Lebensbereichen „Wohnen“, „Bildung“ und „Ar-
beit“ Gestaltungsaufträge abgeleitet und zu einzelnen Rechtsfragen Positionen bezogen. 

 

Das Papier wird auch den Verbänden und zuständigen Ministerien übersandt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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